
 
 

 

Niederschrift  

über die Sitzung des Rates der Gemeinde Jemgum am Dienstag, dem 22.04.2025, um 20:00 Uhr, im 

Dörfergemeinschaftshaus Rathaus Jemgum. 

 

Anwesend: 

Vorsitzende/r 

Dr. Walter Eberlei  

Mitglieder 

Gerd Bartinger  

Margitta Brandt  

Ingrid Broß  

Torsten Dinkela  

Günter Harms  

Bürgermeister Hans-Peter Heikens  

Konrad Kruse  

Peter Pfaff  

Tim Philipps  

Helmut Plöger  

Ella Rösing  

Fridrich Schmidt  

Martin Sinning  

Dirk van Vlyten  

von der Verwaltung 

Christiane Dorenbos  

Rainer Smidt  

Protokollführer*in 

Anja Liebenberg  
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Tagesordnung: 

 

 1. Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung, Feststellung der ord-

nungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ratsmitglieder 

und der Beschlussfähigkeit 

 

   

 2. Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 

27.03.2025 

 

   

 4. Bericht des Ratsvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschlie-

ßender Aussprache 

 

   

 5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesord-

nungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten 

 

   

 6. Gründung einer Tierheim Stapelmoor gGmbH 

Vorlage: BV/1600/2025//1 

 

   

 7. Lärmakionsplan der Gemeinde Jemgum - Runde 4 - 

Vorlage: BV/1607/2025/ 

 

   

 8. Anfragen, Anregungen und Hinweise  

   

 9. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesord-

nungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten 

 

   

 10. Ende des öffentlichen Teils der Sitzung  
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Zu TOP 1. Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ratsmitglieder und der Be-

schlussfähigkeit 

 

 

Herr Dinkela ist entschuldigt abwesend.  

 

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Bär von der OZ sowie einen Zuhörer.  

 

 

 

Der Ratsvorsitzende eröffnet die Sitzung um 20:00 Uhr. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die 

anwesenden Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest.   

 

 

 

 

 

Zu TOP  2. Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 

 

 

Beschluss: 

 

Die Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.  

 

 

 

 

 

Zu TOP  3. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 27.03.2025 

 

 

Beschluss:  

 

Der Rat genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 27.03.2025 einstimmig, 

unter Berücksichtigung der berechtigt angeregten Korrekturen, wie nachstehend dargestellt. 

 

Herr Plöger weist erneut darauf hin, dass die Abstimmungsergebnisse und deren schriftliche Wie-

dergabe zu Tagesordnungspunkt 12 (Haushaltssicherungskonzept) aus dem Protokoll der Ratssitzung 

vom 16.12.2024 fehlerhaft sind. Dieses hatte er bereits in der Ratssitzung vom 27.03.2025 ange-

merkt. Die Korrektur sei nicht erfolgt. Er bittet nunmehr um entsprechende Korrektur. Dies ist 

inzwischen erfolgt.  

Korrekt war, dass in der Ratssitzung am 16.12.2024 das Haushaltssicherungskonzept bei 5 Gegen-

stimmen mehrheitlich beschlossen wurde. 

 

Herr Bartinger macht darauf aufmerksam, dass unter Tagesordnungspunkt 11 – Anfragen der Bürge-

rinnen und Bürger – vom 27.03.2025 eine Anfrage zu den Planungen hinsichtlich des kleinen Wäld-

chens in Pogum gestellt wurde. Dieser Punkt wurde bisher nicht in der Niederschrift dokumentiert. 

 

Es wird darum gebeten, die genannten Hinweise in der Niederschrift ergänzend zu berücksichtigen, 

da sie bislang entweder fehlerhaft oder nicht erfasst wurden. 
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TOP 11 Sitzung vom 27.04.2025 Pogumer Wäldchen  

 

Herr Seidemann erkundigt sich unter Anfragen und Hinweise der Einwohnerinnen und Einwohnern 

TOP 11 nach dem aktuellen Stand der Entwicklungen im Hinblick auf das Pogumer Wäldchen und 

fragt, ob bereits konkrete Planungen vorliegen. 

 

Bürgermeister Heikens erklärt, dass die Umsetzung in Abhängigkeit von der Haushaltslage erfolgt. 

Die Landesstraßenbauverwaltung benötigt Kompensationsflächen, und das Gebiet Pogumer Wäld-

chen sei dafür optimal geeignet. Mit Freigabe des Haushalts werde das Areal entsprechend Berück-

sichtigung finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu TOP 4. Bericht des Ratsvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender 

Aussprache 

 

 

Weder der Vorsitzende, noch der Bürgermeister tragen einen Bericht vor.  

 

 

 

Zu TOP  5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunk-

ten und zu Gemeindeangelegenheiten 

 

 

Es lagen keine Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und Ge-

meindeangelegenheiten vor.  

 

 

Zu TOP  6. Gründung einer Tierheim Stapelmoor gGmbH 

Vorlage: BV/1600/2025//1 

 

1. Sachverhalt: 

 

Für die Aufgabe zur Unterbringung und Versorgung von Fundtieren haben die Städte/Gemeinden 

Papenburg, Bunde, Jemgum und Weener (Ems) jeweils gesonderte Fundtiervereinbarungen mit dem 

Tierschutzverein Rheiderland e.V.i.L. unterhalten, welcher sich zum 28.8.2024 aufgelöst hat. Die Li-

quidation wird durch die Städte Papenburg und Weener durchgeführt, um auch weiterhin so die 

notwendige Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Falls nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten 

noch Vermögen übrig ist, so fällt dies laut § 45 BGB den in der Satzung bestimmten Personen zu. Die 

Vereinssatzung sieht vor, dass im Falle einer Auflösung des Vereins das Vereinsvermögen an die 

Rheiderland-Kommunen Weener, Bunde und Jemgum fällt.  

 

Im Jahr 2006 hat die Stadt Papenburg dem Tierschutzverein für den Bau eines Hundehauses ein Dar-

lehen in Höhe von 60.000 Euro gewährt. Zur Absicherung wurde im Grundbuch des Tierheims eine 

Grundschuld zugunsten der Stadt Papenburg eingetragen. Seinerzeit wurde vereinbart, dass im Falle 

einer Vereinsauflösung der Zuschuss an die Stadt Papenburg zurückzuzahlen ist, wobei für jedes ab-
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gelaufene Jahr seit Zuschussgewährung eine Summe von 3.000 Euro in Abzug zu bringen ist. Dement-

sprechend valutiert das Darlehen zum 31.12.2024 mit 6.000 Euro.  

 

Da alle an der beabsichtigten Gesellschaftsgründung beteiligten Kommunen mit vertraglichen Bezie-

hungen verbunden sind und die gemeinsame Aufgabenerfüllung besteht, hat man sich darauf verstän-

digt, weiterhin erfolgreich in der Aufgabenerfüllung zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck soll eine 

gemeinsame gemeinnützige Gesellschaft gegründet werden. Zweck der Gesellschaft ist die Aufnahme 

und Versorgung von Fundtieren sowie die Förderung des allgemeinen Tierschutzes.  

 

Für die Aufteilung der laufenden Betriebskosten sowie noch zu leistender Investitionsmaßnahmen 

wird der prozentuale Verteilschlüssel des Stammkapitals verwendet, um eine sachgerechte Kosten-

verteilung zu gewährleisten. Zur Einbindung des Ehrenamtes könnte zudem ein Verein, beispielsweise 

als Förderverein, ins Leben gerufen werden.  

 

Gem. § 58 Abs. 1 Ziffer des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes beschließt der Rat über die Beteili-

gung an Gesellschaften und anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts sowie die 

Änderung der Beteiligungsverhältnisse. 

 

Zur kommunalrechtlichen Bewertung der Beteiligung ist auszuführen, dass gemäß § 137 Niedersäch-

sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunen nur unter bestimmten Voraussetzungen 

Unternehmen führen oder an ihnen beteiligt sein dürfen. 

 

Die einzelnen Voraussetzungen werden wie folgt ausgeführt:  

 

1. Öffentlicher Zweck (§ 136 NKomVG) 

Wie bereits ausgeführt, stellt die Beteiligung an der Tierheim Stapelmoor gGmbH einen Teil der 

öffentlichen Daseinsvorsorge dar und umfasst somit staatliche Aufgaben zur Bereitstellung der für 

ein menschliches Dasein als notwendig erachteten Güter und Dienstleistungen. Die Gesellschaft 

verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetz. 

 

2. Leistungsfähigkeit (§ 136 Abs. 1 Nummer 2 NKomVG, § 137 Abs. 1 Nummer 3 

NKomVG, § 149 NKomVG) 

Die von der Gemeinde Jemgum beabsichtigte Beteiligung liegt im Rahmen der kommunalen Leis-

tungsfähigkeit. Die finanziellen Rahmenbedingungen sehen für den laufenden Betrieb Geldmittel in 

Höhe der bisher geleisteten Zuwendung von 25.000 Euro inklusive gängiger Teuerungsraten an 

den Verein vor, so dass der Betrieb der Gesellschaft zukünftig keine wesentlichen Veränderungen 

der Haushaltspositionen verursacht.  

Es ist von der Gemeinde Jemgum für ihre Beteiligung ein Stammkapital in Höhe von 1.875 Euro an 

die Tierheim Stapelmoor gGmbH zu leisten. Die Auflösung der Gesellschaft ist in den §§ 15,16 des 

Gesellschaftervertrages vorgesehen. Sollte sich die Gesellschaft vollumfänglich auflösen, so fällt das 

vorhandene Vermögen in die Liquidation und wird anhand der eingebrachten Anteile am Stamm-

kapital verteilt.   

 

3. Subsidiaritätsprinzip (§ 136 Abs. 1 Nummer 3 NKomVG) 

Das Subsidiaritätsprinzip erlaubt ein Tätigwerden der Kommunen nur dann, wenn ein privater 

Dritter den Zweck nicht ebenso gut erfüllen kann, wie die Kommune. Von dieser Regel ist unter 

anderem der Bereich des Tierschutzes betroffen. Es ist bekannt, dass Tierheime und Tierschutz-

vereine dem Allgemeinwohl dienen. Dies ist insbesondere durch die beabsichtigte Gemeinnützig-

keit erkennbar. Ziel ist nicht der kostendeckende Betrieb, sondern die Erfüllung der Aufgabe im 

Rahmen gesetzlicher Bestimmungen.  

 

4. Rechtsform mit Haftungsbegrenzung (§ 137 Abs. 1 Nummer 2 NKomVG) 
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Die Haftung der gGmbH ist gegenüber dem Gläubigern gemäß § 13 Abs. 2 GmbH Gesetz auf das 

Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die Haftung der Gemeinde Jemgum beschränkt sich somit auf 

ihren Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag von 1.875 Euro an der Tierheim Stapelmoor gGmbH. 

 

5. Einzahlung, Verpflichtung und Leistungsfähigkeit (§ 137 Abs. 1 Nummer 3 

NKomVG) Die Beteiligung ist auf eine Höhe von 1875,00 Euro begrenzt (§ 5 Absatz 3 Gesell-

schaftervertrag). Eine Nachschusspflicht ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen. 

Sämtliche Kosten werden anhand des Kostenverteilungsschlüssels verteilt. Für die Kontrolle der 

eingesetzten Mittel wird ein Geschäftsführer benannt (§ 9 Absatz 1 Gesellschaftervertrag). Dieser 

ist verpflichtet, die Geschäfte wirtschaftlich zu führen. Die Jahresabschlüsse sind drei Monate nach 

Beendigung des Geschäftsjahrs vorzulegen (§ 10 Absatz 2 Gesellschaftervertrag). Das wirtschaftli-

che Risiko für die Gemeinde Jemgum ist daher auf ein Minimum begrenzt. 

 

6. Kein Verlustübernahme unbestimmter Höhe (§ 137 Abs. 1 Nummer 4 NKomVG)  

siehe Ausführung zu Ziffer 2 und 5 

 

7. Sicherstellung des öffentlichen Zwecks durch die Ausgestaltung im Gesellschaf-

tervertrag (§ 137 Abs. 1 Nummer 5 NKomVG)  

Der öffentliche Zweck der Beteiligung ist in § 2 Absatz 2 des Gesellschaftervertrages wie folgt 

formuliert: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des allgemeinen Tierschutzes im Sinne von § 

52 Absatz 2 Ziffer 14 der Abgabenordnung (AO) sowie die Aufnahme und Versorgung von Fund-

tieren. Dieser Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des Tierheimes in Weener – Stapel-

moor, Deichstraße 10.  

 

8. Angemessener kommunaler Einfluss gemäß Beteiligungsform (137 Abs. 1 Num-

mer 6 NKomVG - § 138 Abs. 2 NKomVG)  

Die Sicherstellung eines angemessenen Einflusses ist dadurch gewährleistet, dass die Stadt Weener 

(Ems) und die Gemeinden Bunde und Jemgum sowie die Stadt Papenburg die einzigen Gesellschaf-

ter der Tierheim Stapelmoor gGmbH sind. Gemäß § 5 Absatz 3 des Gesellschaftervertrages ge-

währt die Beteiligung von 1875 Euro am Stammkapital eine Stimme. Die Kommunen werden in 

der Gesellschafterversammlung von den Bürgermeister*innen der Städte Papenburg und Weener 

(Ems) sowie den Gemeinden Bunde und Jemgum vertreten. Im Verhinderungsfall erfolgt die Ver-

tretung durch einen kommunalen Vertreter. Somit ist ein angemessener kommunaler Einfluss ge-

währleistet.  

 

9. Rechtzeitige Vorlage der Unterlagen für einen konsolidierten Gesamtabschluss § 

137 Abs. 1 Nummer 8 NKomVG und § 158 NKomVG  

Die Beteiligung an der Tierheim Stapelmoor gGmbH wird im Abschluss der Gemeinde Jemgum als 

Beteiligung geführt. In § 9 Absatz 4 des Gesellschaftervertrages ist festgeschrieben, dass der Ge-

schäftsführer dafür Sorge zu tragen hat, dass die Gesellschaft  in Übereinstimmung mit den Geset-

zen, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen der Gesellschafterver-

sammlung zu führen ist und zu diesem  Zweck der Konsolidierung des Jahresabschlusses der ge-

meinnützigen Gesellschaft mit den Jahresabschlüssen der Gesellschafter zu einem konservierten 

Gesamtabschluss nach §§ 128 Abs. 4-6 und § 129 alle erforderlichen Unterlagen und Belege so 

rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Mona-

ten nach Ende des Haushaltjahres aufgestellt werden kann. Weiterhin ist in § 10 Absatz 2 des Ge-

sellschaftervertrages festgehalten, dass der Geschäftsführer den Jahresabschluss bis zum 31.03. des 

Folgejahres aufzustellen und gemäß § 157 NKomVG dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises 

Leer zur Prüfung vorzulegen hat. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses stehen dem Rechnungs-

prüfungsamt oder den von Ihnen beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Befugnisse 

der in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zur Verfügung. Zudem steht dem Rechnungsprüfungsamt 

das Recht zu, sich unmittelbar durch die Geschäftsführung berichten zu lassen und den Betrieb 

sowie Bücher und Schriften der Gesellschaft einzusehen. Mit diesen Regelungen werden die Vor-

gaben gemäß § 137 Abs. 1 Nummer 8 NKomVG erfüllt.  
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Somit sind die kommunalrechtlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung an der gGmbH gegeben. 

Seitens der Verwaltung bestehen keine rechtlichen Bedenken an einer Beteiligung. 

 

Das Finanzamt Leer hat bereits bestätigt, dass es sich bei dem Vertragszweck um eine Gemeinnützig-

keit handelt. 

 

Frau Dorenbos trägt den Sachverhalt vor. 

 

Herr Bartiger stimmt dem Entwurf nicht zu, da er der Auffassung ist, dass nicht ausreichend nach 

Alternativen gesucht wurde. 

Seiner Meinung nach wurde insbesondere die Möglichkeit eines Zusammenschlusses mit dem Tier-

heim in Jübberde nicht berücksichtigt. Er weist darauf hin, dass bereits acht Kommunen mit dem 

Tierheim in der Gemeinde Uplengen eine Vereinbarung zur gleichen Problematik getroffen haben. 

Herr Philipps hält die vorgeschlagene Regelung für zielführend und finanziell gut durchdacht. 

 

 

 

Beschluss: 

 

1. Es wird beschlossen, der Gründung der Tierheim Stapelmoor gGmbH zuzustimmen. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Gesellschaftsanteile werden auf alle 

Gründungsgesellschafter zu den im Gesellschaftsvertrag genannten Schlüssel verteilt. 

 

2. Es wird beschlossen, dass sich die Gemeinde Jemgum mit der weiteren kreisangehörigen Ge-

meinde Bunde sowie der Stadt Papenburg und Weener an der neu zu gründenden Gesellschaft 

gemäß dem als Anlage zur Vorlage beigefügten Entwurf des Gesellschaftsvertrages beteiligt. Die 

Verwaltung wird ermächtigt, im Zuge des Gründungsverfahrens ggf. erforderlich werdende re-

daktionelle Änderungen des Gesellschaftsvertrags vorzunehmen. 

 

3. Es wird beschlossen, dass der unter § 8 benannte Vertreter der Gemeinde Jemgum beauftragt 

wird, in der Gründungsversammlung den für die Gründung der Gesellschaft und die Beteiligung 

der Gemeinde erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen zuzustimmen. 

  

4. Es wird beschlossen, als Vertreter der Gemeinde Jemgum in der Gesellschafterversammlung 

der neu zu gründenden gemeinnützigen Gesellschaft gem. § 138 Abs. 1 NKomVG den Bürger-

meister der Gemeinde Jemgum zu bestellen. Die Vertretung im Verhinderungsfall wird verwal-

tungsintern geregelt werden. 
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Zu TOP 7. Lärmakionsplan der Gemeinde Jemgum - Runde 4 - 

Vorlage: BV/1607/2025/ 

 

1. Sachverhalt: 

Mit der Umgebungslärmrichtlinie EL 2002/49/EG hat die Europäische Union eine Richtlinie zur Re-

duktion von Schallimmissionen verabschiedet. Die Richtlinie zielt darauf ab, schädliche Umweltein-

wirkungen durch Umgebungslärm zu vermeiden und zu vermindern. 

Damit werden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, für bestimmte Gebiete und Schallquellen in einem 

vorgegebenen Zeitrahmen 

-strategische Lärmkarten zu erstellen, 

-die Öffentlichkeit über die Schallbelastung und die damit verbundenen Wirkungen zu    

 informieren, 

-Aktionspläne mit Lärmschutzmaßnahmen aufzustellen, wenn bestimmte, von den einzelnen   

 Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung festgelegte Kriterien zur Vermeidung schädlicher  

 Umwelteinwirkungen oder zum Schutz und Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfüllt sind, und 

-die EU-Kommission über die Schallbelastung, die Betroffenheit der Bevölkerung und die  

 getroffenen Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet zu informieren. 

 

Die Kommunen werden in der Richtlinie verpflichtet, die Lärmaktionspläne alle fünf Jahre zu überprü-

fen bzw. fortzuschreiben. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, die Ergebnisse der 

Lärmkartierungen für einen Monat öffentlich auszulegen. 

 

Die Unterlagen wurden im Auslegungszeitraum 05.03.2025 – 05.04.2025 zusätzlich auf der Homepa-

ge der Gemeinde Jemgum bereitgestellt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen aus der Beteiligung ein. 

 

Herr Bartinger erkundigt sich, ob ausreichend Lärmbelastungsmessungen zu unterschiedlichen Wo-

chentagen und Tageszeiten durchgeführt wurden. 

 

Frau Dorenbos erklärt, dass es sich um Messungen handelt, die spezifischen Vorgaben und Messpunk-

ten unterliegen. In der Gemeinde bezieht sich dies insbesondere gemäß den Vorgaben der Europäi-

schen Union ausschließlich auf den Bereich rund um die Autobahn A31. 

 

 

Beschluss: 

 

 

Der Rat beschließt den Lärmaktionsplan -Runde 4- einstimmig. 

 

 

 

Zu TOP 8. Anfragen, Anregungen und Hinweise 

 

Es lagen keine Anfragen, Anregungen und Hinweise vor.  

 

 

Zu TOP 9. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunk-

ten und zu Gemeindeangelegenheiten 

 

 

Es lagen keine Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu 

Gemeindeangelegenheiten vor.  
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Zu TOP 10. Ende des öffentlichen Teils der Sitzung 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:12 Uhr.  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Walter Eberlei  Anja Liebenberg 

Vorsitzender  Protokollführer 
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